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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1;

Rechtssatz

Die Kriterien für die Anerkennung von Aufwendungen für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer sind für

die Abgrenzung der beru8ichen Aufwendungen von jenen der privaten Lebensführung maßgebend und gelten daher

gleichermaßen für den betrieblichen wie für den außerbetrieblichen Bereich.
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